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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 16.12.2009

1. Schönenberghalle - Fassadensanierung -

Herr Architekt Hässig erläuterte, dass die über 30 Jahre alte Westfassade in Teilbereichen undicht ist. Außerdem sei die Fassade energetisch insgesamt sehr schlecht und deshalb empfahl Herr Hässig dem Gemeinderat, die Westfassade zu sanieren. Die Ausführung besteht aus Aluminiumprofilen mit Verglasung. Außerdem empfahl er die zwischenzeitlich notwendig gewordene Brandschutztechnik mit sich selbstständig öffnenden Entrauchungsfenstern sowie den Einbau eines Sonnenschutzes. Zusätzlich werden die Oberlichtfenster auf der gegenüberliegenden Seite auf Grund des Brandschutzes erneuert. Die gesamte Maßnahme wird voraussichtlich 108.000 € kosten. 

Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich die Fassadensanierung mit einer horizontalen Teilung der Fenstersegmente und beauftragte das Büro Hässig mit den Architekturleistungen. Die Verwaltung wird noch prüfen, ob es entsprechende Fördermittel für die Fassadensanierung gibt.

Der Vorschlag aus der Mitte des Gemeinderates, einen Sanitär- und Umkleidetraktes zwischen den beiden Hallen zu bauen, fand keine Zustimmung des Gremiums. Herr Architekt Hässig hatte 3 Varianten für weitere Räume ausgearbeitet, aber die Kosten zwischen 200.000 – 280.000 € überstiegen weit die möglichen Einsparungen bei der Fassadensanierung. 

2. Friedhofsatzung
Auf Grund der EU-Dienstleistungsrichtlinie muss in der örtlichen Friedhofsordnung geregelt werden, dass ausländische Dienstleister nicht benachteiligt werden. Ebenfalls muss ein einheitlicher Ansprechpartner als Verfahrensvermittler genannt werden. In die Satzung wurde außerdem die Novelle des Bestattungsgesetzes vom 24.3.2009 mit eingearbeitet, nach der z.B. künftig auch Fehl- und Totgeburten beigesetzt werden können. Als Drittes wurde die Satzung mit den neuen Bestattungsformen des Freudentaler Friedhofes, die Urnenstele, die Urnenwiese und das anonyme Urnengrabfeld, ergänzt.

Der Gemeinderat hat die Neufassung der Friedhofssatzung ab dem 1.1.2010 beschlossen.

Die Satzung ist im Anschluss an diesen Bericht abgedruckt.

3. Stromlieferungsvertrag 2008 – 2010 

Zwischen der Gemeinde Freudental und der EnBW besteht ein Stromlieferungsvertrag für die Jahre 2008 - 2010. Die GT-Service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg hat den Teilnehmern der damaligen Bündelausschreibung kurzfristig empfohlen, diesen Vertrag fristgerecht bis 30.11.2009 auf den 30.12.2010 zu kündigen, da die Verhandlungen des Gemeindetags mit den Stromlieferanten zu keinem akzeptablen Ergebnis geführt haben. Die Bürgermeisterin hat deshalb eine Eilentscheidung getroffen und den Stromlieferungsvertrag gekündigt. Der Gemeinderat hat diese Eilentscheidung und Kündigung einstimmig zur Kenntnis genommen. Die GmbH bereitet inzwischen die nächste Bündelausschreibung vor.

4. Antrag zur Einrichtung einer Werkrealschule an der Jakob-Löffler-Schule Löchgau / Zustimmung der Gemeinde Freudental

Nach der geltenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahr 1967 zwischen den Gemeinden Löchgau und Freudental bedürfen Maßnahmen, die schulorganisatorisch besonders bedeutsam sind oder sich auf die finanzielle Beteiligung der Nachbargemeinde auswirken, deren Zustimmung. 

Die Gemeinde Löchgau hat in der Gemeinderatssitzung am 26.11.2009 unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gemeinde Freudental einstimmig beschlossen, die Einrichtung einer Werkrealschule mit mittlerem Bildungsabschluss ab Klasse 10 an der Jakob-Löffler-Schule ab dem Schuljahr 2010/2011 zu beantragen. 

Zwischenzeitlich gab es ein Gespräch mit den Gemeinden Löchgau und Bönnigheim beim Regierungspräsidium Stuttgart. Da beide Schulen den Antrag auf die Werkrealschule stellen, die Voraussetzungen der Zweizügigkeit aber nicht erfüllen, ist der Ausgang der Entscheidung ungewiss. 

Aus der Mitte des Gemeinderates wurde die Einführung der Werkrealschule teilweise heftig kritisiert. Die Chance auf Genehmigung einer Werkrealschule wird als gering erachtet. Es wurde festgestellt, dass die Zustimmung zum Antrag der Gemeinde Löchgau mehr symbolisch bzw. zur Stärkung des Schulstandortes Löchgaus sei.

Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich die Zustimmung zum Antrag der Gemeinde Löchgau.

5. Änderung des Ökologisches Förderprogrammes ab 1.1.2010

Die Verwaltung hat beim Ökologischen Förderprogramm der Gemeinde die Förderrichtlinien überarbeitet und dem Gemeinderat zu Beratung vorgelegt. 

Da es zwischenzeitlich ausreichend Förderungsmöglichkeiten für Solarthermische Anlagen sowie Niedrigenergiehäuser gibt, werden die Zuschüsse der rationellen Energieverwendung ab 1.1.2010 gestrichen. 

Die Förderung von hochstämmigen Obstbäumen wurde dahingehend abgeändert, dass künftig alle starkwüchsigen und robusten Arten von Obstbaumhochstämmen / Obstsorten bezuschusst werden. Der Zuschuss beträgt 50 % der nachgewiesenen Kosten, höchstens jedoch 150,00 €.

Die Bodenentsiegelung im bebauten Gemeindegebiet wird weiterhin mit 50 % der Kosten, maximal jedoch 500 € bezuschusst.

Bei den Richtlinien für Regenwassernutzungsanlagen (Zisternen) hat der Gemeinderat die Anpassung an „glatte“ Euro-Beträge beschlossen. 

Die Richtlinien sind im Anschluss dieses Berichtes abgedruckt.

6. Annahme von Spenden

Der Gemeinderat hat die Annahme von Geld- und Sachspenden in Höhe von insgesamt 1.200 € für die beiden Kindertageseinrichtungen Rosenweg und Taubenstraße einstimmig beschlossen. 

7. Baugesuche zur Beratung

a) Antrag auf Baugenehmigung Bietigheimer Str. Flst. 74/1 -  Errichtung einer Dachgaube und eines Balkons:

An dem bestehenden älteren Gebäude ist die Errichtung einer Dachgaube und der Anbau eines Balkons geplant. In diesem Gebiet gibt es keinen Bebauungsplan, deshalb wird das Bauvorhaben nach § 34 Baugesetzbuch behandelt.

Die gesetzlichen Grenzabstände werden eingehalten. Es gab keine Einwendungen der Angrenzer. Die ebenfalls geplante Holzfassade bedarf keiner baurechtlichen Genehmigung. Aus Sicht der Verwaltung fügen sich die Dachgaube und Balkon in die Umgebungsbebauung ein.

Der Gemeinderat hat das Einvernehmen zum Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung einer Dachgaube und eines Balkons erteilt. 

b) Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Beuchaer Straße, Flst. 246/12: Durchfahrt durch das Pflanzgebot:
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Galgenäcker I“. Der Bebauungsplan setzt für den Bereich zwischen Baufenster und dem westlich angrenzenden Außenbereich mit Feldweg und Streuobstwiesen eine 5,50 m breite Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern fest. Erschließungsstraße für das Grundstück ist die Beuchaer Straße. 

Beantragt wurde die Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplans für die bestehende ca. 2,50 m breite Durchfahrt. Die Durchfahrt wird mit zwei Toren in Metallausführung gegenüber dem Weg abgegrenzt. 

Eine Angrenzeranhörung wurde nach Rücksprache mit der Baurechtsbehörde nicht durchgeführt, da der nördliche Angrenzer von der Durchfahrt offensichtlich nicht berührt ist. 

Gem. § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch kann von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht tangiert werden. Aus Sicht der Verwaltung tangiert eine solch breite Durchfahrt, welche auch für Fahrzeuge nutzbar ist, die Grundzüge der Planung. Sinn und Zweck des Pflanzstreifens ist die Trennung des Außenbereichs von der Bebauung des Gewerbegebiets. Dieser Zweck wird bei einer Unterbrechung mit dieser Breite nicht mehr erfüllt. 

Die Möglichkeit, über den Reitplatz und das eigene Flurstück auf den westlich angrenzenden Feldweg zu gelangen, bleibt bestehen. Diese Möglichkeit ist allerdings für Kutschen o.ä. nicht nutzbar. Für diese Fahrzeuge ist es aus Sicht der Verwaltung zumutbar, die bestehenden Erschließungsstraßen zu nutzen.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde die Auffassung vertreten, dass die Durchfahrt zu breit sei und man aus Gründen der Gleichbehandlung keine gravierende Ausnahme vom Pflanzgebot genehmigen möchte. Die Erschließung durch Pkw / Kutschen über die Beuchaer Straße sei zumutbar. 

Zu dem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes für das FlSt.Nr. 246/12 in der Beuchaer Straße hat der Gemeinderat das Einvernehmen mit der Bedingung erteilt, dass die Durchfahrt durch das Pflanzgebot maximal 1,50 m breit ist und das Tor mit Holz verkleidet wird.

8. Bebauungspläne zur Kenntnis

Der Gemeinderat hat die Bebauungspläne „Am Neckar I und II“ der Gemeinde Gemmrigheim zur Kenntnis genommen; die Gemeinde Freudental ist nicht tangiert.

9. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der Sitzung vom 11.11.09

Ehrungen

Der Gemeinderat hat die Ehrung von Frau Anneliese Hörner mit der Freudentaler Bürgermedaille für ihr besonderes Engagement im Gemeindeleben Freudentals beschlossen.

Grundstücke

Der Gemeinderat hat beschlossen, ein Grundstück zu erwerben. 

Der Gemeinderat hat sich gegen den Verkauf eines Grundstückes der Gemeinde entschieden.

10. Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes

Die Verwaltung hat über den Heizungsaustausch in der Kindertagesstätte Rosenweg berichtet. Leider war die Baudurchführung nicht optimal und der Kindergartenbetrieb musste kurzfristig für eine Woche in die Halle verlegt werden. Die Verwaltung hat sich beim Planungsbüro beschwert und wird evtl. Mehrkosten in Rechnung stellen. Der Verwaltung war damals zugesichert worden, dass der Austausch während des laufenden Betriebs möglich sei.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde nach der Straßenbeleuchtung der Fußgängerquerung Rotenbergstraße sowie der Bushaltestelle Besigheimer Straße gefragt. 

Die Verwaltung konnte berichten, dass der Mast bei der Fußgängerquerung von der EnBW aufgestellt wurde, die straßenrechtliche Genehmigung für die Kabel aber noch nicht vorliegt. Als Zwischenlösung wurde die Straßenlaterne gegenüber mit doppeltem Licht ausgestattet. 

Die Straßenlaterne an der Bushaltestelle wird nächstes Jahr durch die EnBW aufgestellt.

Aus der Mitte des Gemeinderates wurde vorgebracht, dass die Beleuchtung des Fußweges (Treppe) Weinstraße zu dunkel sei. Die Verwaltung hat eine kurzfristige Überprüfung zugesagt.

Aus der Mitte des Gemeinderats kam ein Dankeschön an Herrn Hausmeister Hüttner, der den Schwebebalken in der Halle abgeschliffen hat. Jetzt fehlt nur noch ein Bezug / Vlies.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde bemängelt, dass ein Lkw auf dem Schlossplatz steht.

